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V 3. Donnerstag , den 9. Januar 1919.

Wahlen zur
dentfchen Nationalversammlung.

Es ist entschieden, daß diese Wahlen auch in
den besetzten Gebieten stattfinden dürfen. Die
französische Verwaltung erläßt dazu folgende
Bestimmungen:

1. Ohne Einschränkung dürfen von den Ver¬
waltungsbehörden alle zur Vorbereitung und
Durchführung der Wahlen erforderlichen Maß¬
nahmen getroffen werden. .

2. Die Freiheit der Presse und die Freiheit
der Wahlversammlungen ist gewährleistet, soweit
dadurch die Ordnung und die korrekte Haltung
der Bevölkerung gegen die verbündeten Armeen
nicht beeinträchtigt wird.

3. Der Eintritt in die besetzten Gebiete und
der Austritt aus diesen in das Innere Deutsch¬
lands kann Personen gestattet werden, die aus
Antrag der zuständigen deutschen Verwaltungs¬
behörden die Ein- und Ausreiseerlaubnis der
französischen Behörde erhalten haben.

Anträge sind an das Landratsamt zu richten.
.Langenfchwalbach, den 3. Januar 1919.

Der Landrat.

Wahlen
zur deutschen Nationalversammlung.

Wahlversammlungen in den besetzten Gebieten
sind zugelassen und können stattsinden. Sie sind
verboten und werden nicht zugelassen, wenn an¬
zunehmen ist, daß die Sicherheit und die Achtung
der feindlichen Truppen und ihre Verwaltungen
durch Worte oder Taten verletzt werden. Bevor
eine Versammlung stattfinden kann, sind fol¬
gende Bedingungen zu erfüllen:

1. Der Antrag um Abhaltung einer Wahl¬
versammlung muß schriftlich mit Unterschrift des
Antragstellers bei dem betreffenden Ortsbürger¬
meister gestellt werden. Der Antrag muß den
Gegenstand der Verhandlung und die einzelnen
Fragen enthalten, die behandelt werden sollen.

2. Der Bürgermeister gibt den Antrag an die
zuständige französische Militärbehörde und über¬
nimmt dieser gegenüber die Verantwortung für
den ordnungsmäßigen Verlauf der Versammlung
und die persönliche Zuverläsiigkeit des Antrag¬
stellers.

Ein Vertreter der französischen Kommando¬
behörde wird jeder Versammlung beiwohnen.
Dieser hat das Recht, die Versammlung sofort
aufzulösen, sofern deren Ordnung gestört oder der
Redner Werte gebraucht, die die Sicherheit der
Truppen gefährden oder die Achtung gegen die
verbündeten feindlichen Armeen und ihre Ver-
waltungc-bebörden verletzen.

Langenfchwalbach, den 3. Januar 1919.
Der Landrat.

Politisches.
Die Kandidaten der Sozialdemokratie

zur Nationalversammlung.
In der Provinz Hessen - Rassau  sind nunmehr

folgende Kandidaten ausgestellt:
1. Scheidemann,  Wahlkreis Cassel
2. Dr. Quark,  Wahlkreis Frankfurt a. M.
3. T hön e , Wahlkreis Cassel
4. Loch , Wahlkreis Hanau
5. Brühne,  Wahlkreis Höchsta. M.
6. Frau T esch, Wahlkreis Frankfurt a. M
7. Dr. Sinzheim  er, Wahlkreis Frankfurt a. M
8. ©reger,  Wahlkreis Limburg a. L.
9. ©rzecinski,  Wahlkreis Cassel

10. Tigges.  Wahlkreis Schlüchtern
l l . Ch r l e r . Wahlkreis Wetzlar
12. Stein,  Wahlkreis Hanau
13. W eb e r , Wahlkreis Höchsta. M.
14. Wittich,  Wahlkreis Frankfurt a. M.
13. Lift , Wahlkreis Hersfeld.

Das Wahlverfahren
für die Nationalversammlung.

Das in,dem Reichswahlgesetz vorgesehene Wahlver»
fahren schließt sich genau an die früheren Beschlüsse des
Reichstags über die Einführung der Verhältniswahl
>>» einem Teil der Wahlkreise an, nur daß jetzt die Ver¬
hältniswahl für das ganze Reich eingeführt wird. Zu die-

fern Zweck fällt die bisherige Einteilung in Wahlkreise mit
je einem Abgeordneten fort, und es werden dafür größere
Wahlkreisbezirke festgesetzt, von denen jeder eine Anzahl
von Abgeordneten zu entsenden hat. Die Wahlkreise sind
nicht gleich groß, weil man auf die Verwaltungsbezirke
Rücksicht genommen hat, für die Zahl der auf sie entfallen¬
den Abgeordneten ist aber ausschließlich die Bevölkerungs¬
ziffer maßgebend, und zwar so, daß auf durchschnittlich je
150 000 Einwohner ein Abgeordneter zu wählen ist. Nach
der schätzungsweise angenommenen Wählerzahl von 39 bis
40 Millionen würde die durchschnittliche Wählerziffer für
einen Abgeordneten 90 Ml betragen, und in dem Wahl¬
kreise durchschnittlich 1100 000 Wähler 12 Abgeordnete zu
wählen haben.

Das Wesen der Verhältniswahl liegt darin, den Par¬
teien so viel Abgeordnetensitze zu geben, wie dem Verhält¬
nis der für sie abgegebenen Stimmenzahl zur Gesamtzahl
der Stimmen entspricht, und den Nachteil der bisherigen
reinen Mehrheitsentscheidungzu beseitigen, daß auch noch
so große Minderheiten unvertreten bleiben. Es kommt
nun darauf an, diesen Zweck durch ein möglichst sicheres
und nicht zu verwickeltes Verfahren zu erreichen. Den in
verschiedenen Staaten, auch in Teilen des Deutschen
Reiches, angewandten Systemen ist das gemeinsam über¬
nommen: daß nur aus Grund von Wahlvorschlägenabge¬
stimmt werden darf, die von einem größeren Personenkreise
zu unterzeichnen sind. Rach dem Reichswahlgesetz müsien
diese bei dem Wahlkommissar einzureichenden Äahlvor-
schläge von wenigstens 100 Personen unterzeichnet sein, die
im Wahlkreise wahlberechtigt sind und sie dürfen nicht
mehr Namen von Kandidaten enthalten, als in dem Wahl¬
kreise Abgeordnete zu wählen sind. Die Wahlvorschläge
werden dann amtlich veröffentlicht. An sie ist der Wähler
gebunden: das beißt, nur solche Stimmzettel sind gültig,
welche einen der unter diesen Voraussetzungen eingereichten
und amtlich verössentlichlen Wahlvorschläge der Partei¬
gruppen enthalten. Es wird also über die geschlvsienen
Listen abgestimmt und nach der aus sie entfallenden Stim-
mcnzahi wird berechnet, wie viel Sitze den die Liste ver-
tretenden Parteigruppen zuzuweisen sind.

Für die Verteilung der Mandate auf die einzelnen
Gruppen wird das System des Belgiers d'Hondt ange¬
wandt, das die Gewähr gibt, daß immer die größeren
Sttmmenreste die erste Berücksichtigung sinden.. Es be¬
steht darin, daß, nachdem die abgegebenen Stimmenzahlen
der einzelnen Listen sestgestellt sind, sie nacheinander durch
1, 2, 3, 4 usw. geteilt und von den sich hierbei ergebenden
Teilzahlcn so viele Höchstzahlen der Größe nach ausge-
jondert werden, wie Adgesrdnete zu wählen sind. Mit
anderen Worten: zunächst erhält die Liste mit der höchsten
Zahl einen Sitz, die nächste Liste aber erst dann, wenn sie
nach der Teilung der ersten Liste durch1, 2, 3 usw. eine
höhere Stimmenzahl hat als die erste, und das Gleiche
gilt dann für die weiteren Listen und für die ganze folgende
Durchteilung. Ein Beispiel mag die Sache erläutern.
Nehmen wir an, daß in dem Durchschnittswahlkreisvon
1 100 000 Wählern und 12 Abgeordneten von 4 Parteien
Wahlvorschläge aufgestellt sind, und daß auf die ListeA
300000, auf « 290000, auf (i 220000, aus v 100000
Stimmen entfallen, dann ergibt sich folgendes Bild:

ListeA Liste B
Stimme» 500 000 (1) 290000 (2)
get. durch2 250 000 (3, 145000 (6)

„ „■ 3 1666(50 (5) »6 (566  ( 11)
„ . 4 125 000 (7) 72 500
. , 5 100 000 (10) 58 000

. >5 33 330 (12) 48 333
Liste (J ListeD

Stimmen 220 000 (4) 100 000 (9)
aet. durch2 110 000 (8) 50 000

, „ 3 73 333 33 333
. . 4 55 000 25 000
„ „ 5 44000 ^ 28000

, 6 36 860 16 666
Die eingeklammerten Zahlen geben die Reihenfolge an,

iti der nach den höchsten Teilzahlen die Abgeordnetensitze
auf die vier Listen verteilt werden. Die ListeA fängt mit
der ersten Höchstzahl an; da ihre erste Teilung durch2 eine
geringere Zahl als die ungeteilte Höchstzastl von Liste B
ergibt, erhält letztere den zweiten Sitz, der dritte kommt
auf die erste Teilziffer von ListeA, dann kommt die erste
Höchstzahl von C usw. Zusammengenommen, erhält so
dir ListeA 6. B 3, C 2 und D 1 Sitz.

Zugelasien ist ferner noch die Verbindung mehrerer
Wahlvorschläge. Das geschieht durch übereinstimmende
Erklärung der Unterzeichner dieser Vorschläge. Die ver¬
bundenen Vorschläge gelten dann für die Zuteilung der
Mandate als ein Wahlvorschlag. Diese Verbindung be-
deutet nicht etwa, daß aus mehreren Vorschlägen eine ge-
meiäsame Liste gemacht wird, sondern die Wähler haben
sich für den einen oder anderen von ihnen zu entscheiden,
sie dürfen sie auch nicht zusammen im Wahlumschlag abgeben,
weil sonst ihre Stimme ungültig wäre. Rur für die Be¬
rechnung der Mandate hat die Verbindung Bedeutung;
sie kann unter Umständen den sich einigenden Parteien ein
Mandat mehr verschaffen. In dem obigen Beispiel würden
die ListenC und D zusammen mit 320000 Stimmen in
die Verteilungsrechnung eingestellt werden, hier allerdings
auch keinen Mandatsgewinn erzielen. Die Unterverteilung
her Mandate auf die sich vereinigenden Gruppen geschieht
nach dem gleichen Berechnungsmodus.

Wir sagten schon, daß die Wähler nur für die ganzen
Vorschlagslisten stimmen können. Sie können wohl Namen
streichen, aber nicht andere dasür hinsetzen, weil sonst
der Stimmzettel ungültig wird. Die Listen sind nach dem

Entwurf auch gebundene für die Bestimmung der Ab-
soll die Reihenfolge der Benennungen auf den Wahlvor¬
schlag zugeteilten Abgeordnetensitzeunter die Bewerber
soll die Reihenfolge der Benennungenaus den Wahlvor¬
schlägen maßgebend sein. Das bedeutet, daß die zuerst aus
den Vahlvorschlägen stehenden Namen auch zuerst, eben
nach der Reihenfolge dieser Benennungen, als gewählt
gelten, und je weiter hinten, um so geringer ist die Wahl-
äussicht für die Bewerber. Die Parteileitungen werden
also diejenigen Kandidaten voranstellen, deren Wahl sie in
erster Linie wünschen, und Sache der Wähler wird es
deshalb sein, bei ihren Parteileitungen durchzusetzen, daß
die Kandidaten, aus die sie den Hauptwerk legen, einen
Vorzugsplatz auf den Listen erhalten.

Groß-Hessen.
Gießen, 5. Jan . Zur Besprechung eines Vorschlages

von Professor Sommer  zur Schaffung eines Staates
Groß-Hesien hatten sich heute über hundert Teilnehmer
aus dem bisherigen Großherzogtum, aus Hesien-Nasiau
und dem Kreis Wetzlar hier eingefunden. Es wurden
solgende Enffchließungen gefaßt:

1. Unter Wahrung der Einheit des Deutschen Reiches
ist der freiwillige Zusammenschluß von Hessen - Darm-
stad t mit Hessen - Nassau  einschließlich von Wal¬
deck  und des Kreises Wetzlar  zu einem freien Staat
Groß-Hesien vom ethnologischen und wirffchastlichen
Standpunkt bei dem Wiederaufbau des Reiches notwendig.
Es wird dadurch ein lebenskräftiger, mitteldeutscher Staat,
der das Gebiet nördlich und südlich des Mains sowie östlich
und westlich des Rheines verbindet, entstehen.

2. Die Mahl der Zentrale  des Staates Groß-
Hesien muß nach demokratischen Grundsätzen der Ent¬
scheidung der beteiligten Bolkskreise anheimgestellt bleiben
und soll nicht einem Beschluß der Berliner Regierung
unterliegen, da es sich eventuell um eine innere Angelegen¬
heit des im Rahmen des Deuffchen Reiches selbständigen
Staates Groß-Hesien unter eventueller Billigung der
Nattonalversammlung Handel:.

3. Die Versammlungbeschließt die Errichtung einer
Ortsgruppe Gießen des hessischen Bvlksbundes zur weiteren
Behandlung der unter I bis 2 gefaßten Beschlüße.
Die Wahlen zur badischen Nationalversammlung.

Karlsruhe, 6. Jan . Die gestern vorgenommenen Wahlen
zur badischen Nationalversammlung haben in den vier
Wahlkreisen, in die das ganze Land eingeteilt ist, folgendes
Ergebnis gebracht: Es sind gewählt: 41 Zentrumsabgc-
ordnete (seither 30), 35 Sozialdemokraten, 24 Demokraten
und 7 Deutsch-Nationale.

Ein Protest Hindenburgs.
Die „Freiheit" teilt das vom 27. Dez. datierte Tele¬

gramm Hindenburgs  an das Armeekvmmandv Ober-
Ost mit, worin der Generalfeldmarfchallgegen die Be¬
schlüsse des Zeutralrats der A.- u. S.-Rätc wie folgt
protestiert: , . s ;

„Ich erkenne die von dem Zentralrat der A.- u. S .-
Räte gefaßte Resolution betreffend Verordnung über das
Heerwesen, insbesondere in der Stellung der Offiziere und
Unteroffiziere, nicht an. Ich bin der Auffassung, daß eine
solche tief in das Leben der Nation und des Heeres ein¬
schneidende Veränderung nicht von einer einseitigen Stänbe-
vertretung, sondern nur von der durch das ganze Volk
berufenen Nationalversammlung getroffen werben kann.
Das Heer steht' nach wie vor zu der Regierung Cbert
und erwartet von dieser Regierung, daß sie die von ihr
gegebene Zusage über den Bestand des Heeres und
die Richtlinien über die Befugnisse der Vertrauensmänner
des Heeres weiter als maßgebend anerkannt und daß es
dadurch dem Offizier- und Unteroffizierkorps ermöglicht
wird, weiter Dienst zu tun. Ich bin in diesem Sinne bei
der Regierung vorstellig geworden. Es bleibt deshalb bei
den bisher gegebenen Befehlen."

Graf Hertling f.
Ruhxolidmg(Oerbayern). 5. Januar. Graf HeIt-

l i n g ist gestern abend 9.45 nach sechstägigem Kranken¬
lager hier verschieden. Die Beisetzung findet in München
statt.

Tumulte in Berlin.
Berlin, 6. Jan . Das Wvlssschc Telegraphenbürv, das

bis zetzl noch im Besitz der Spartakusanhänger ist, war
heute morgen der Schauplatz eines Kampfes zwischen den
Spartakusleuten und regierungstreuen Truppen. Die re¬
gierungstreuen Truppen schosien mit Maschinengewehttn,
die Spartakusanhänger warfen mit Handgranaten? D:e
Börse  ist geschlossen.

Der Wechsel im Kriegsministerium.
Generalleutnant von Scheuch wurde auf seinen Antrag

vo»i dem Amte als Staats- und Kriegsminister enthoben.
Der bisherige Direktor des Demobilmachüngs-Departe-
ments im preußischen Kriegsmnisterium, wütttembergsicher
Oberst Re i n b a r dt , wurde zum Kriegsminister ernannt
Reinbardl wurde am 24. März 1872 in Stuttgart geboren.

Bolschewistische Sendboten im besetzten Gebiet
verhaftet.

Nach einer Genfer Drahtung der „Rheinisch-West¬
fälischen Zeitung" sind im besetzten Gebiet drei Sendboten
der Bolschewisten Liebknecht und Rosa Luxemburg festge¬
nommen worden. Ihre Verurteilung erfolgt durch das
Kriegsbericht der Alliierten. Wiederholen sich diese Vor¬kommnisse, so werden die Alliierten die Auslieferung der



Berliner Bslschewistenführer verlange». Die Beratungen
des Kriegsrates in Versailles in der letzien Äsche betrafen
die Sicherheitsmaßnahmen gegen den -deutschen Bolsche
wismus an den Grenzen des besetzten Gebietes. Ls wur
den Verstärkungen der Besatzungen der, Alliierten'um Mr
Divisionen beschlossen. Besondere Instruktionenwurden
den Befehlshabern der Brsatzungskruppen gerieben>KN

Der Kampf gegen den Bolschewismus.
Die Frage'der Beläckpfunĝdes Bolschewismus sin Zu-

sammenhang mit den deutsch-polnischen Beziehungen war
auch in der Waffenstillstandskommission Gegenstand der
Verhandlungen. Das Oberkommando der Alliierten teilte
mit, die polnische Regierung sühre Klage darüber, daß die
deutschen Militärbehörden in Litauen und Bolen angeblich
die Organisation einer lokalen Verteidigung gegen die Boi»
schewisten verhinderten. Hierauf erklärte General von
Winterfeldt, es werde der deutschen Obersten Heeresleitung
sehr willkommen sein, wenn die Polen sich gegen den Bol¬
schewismus wendeten, doch habe man nach den vorliegenden
Nachrichten den Eindruck, daß die Bestrebungen der Polen
mehr ach andere Ziele gerichtet seien.

Die deutschen Truppen in der Ukraine.
Men, 4. Jan. Nach einem in Tarnopol eingelaufenen

Radiotelegramm hat dî Regierung in Kiew angeordnet,
daß sämtliche in der Ukraine befindlichen deutschen Truppen
bis zum 25. Januar das Land endgültig zu verlassen haben.

Die Polen sammeln Truppen an der
preußischen Grenze.

Basel, 2. Jan. Aus T ho r n : Polen hat die Bahn¬
verbindungen niit Ostpreußen überall abgeschnitten. Trup¬
penverschiebungenund Ansammlungen finden längs der
Grenze statt.

Bern, 2. Jan . Das „Berliner Tageblatt" meldet, daß
die beiden Garnisonen Warthelager  bei . Posen und
O str owo an der ehemaligen deutsch-russischen Grenze
in die Hände', der polnischen Truppen gefallen sind.

Idstein, den 8. Januar 1919.
— Die Nationalversammlung. Die Kandidaten der

Deutschen demokratischen Volkspartei und diejenigen der
Sozialdemokratischen Partei für unsere Provinz haben wir
nun bekannt gegeben. Die Kandidaten der anderen Par¬
teien zu veröffentlichen ist uns noch nicht möglich, da wir
uns mit den maßgebenden Stellen telefonisch nicht in Ver¬
bindung setzen können.

■— Umsatzsteuer nach dem Reichsgesetz vom 26. Juli 1918.
(Schluß.) Kosten sür Warenumschließungbilden,einen Teil
des Entgeltes auch dann, wenn der Veräußerer sich verpflich¬
tet hat, die Umschließung gegen Gewährung einer bestimmten
Vergütung zurückzunehmen. Hier liegen alsdann 2 Umsätze
vor. Nicht steuerpflichtig sind nach näherer Bestimmung
des § 2 des Gesetzes und der Ausführungsbestimmungen:
Umsätze aus dem Ausland und die außerhalb des Klein¬
handels erfolgenden ersten Umsätze eingcführter Gegen¬
stände im Inland und Umsätze in das Ausland, Umsätze
aus Geldforderungen und Kreditgewährung, Umsätze von
Edelmetallen und Edelmetall-Legierungen, soweit nicht
Kleinhandel oorliegt, Umsätze aus der Verpachtung oder
Vermietung von Grundstücken, sowie aus Versicherungen;
endlich Tei 1edes Umsatzes eingetragener Genossenschaften.
Nach 8 1l> des Gesetzes sind die Steuerpflichtigen bei
Strafe verpflichtet, zur Feststellung der Entgelte Aufzeich¬
nungen zu machen und zwar nach den vom Bundesrale
erlassenen Bestimmungen. Für Geschäfte, die Luxuswaren
führen, bestehen noch weitergehende Vorschriften. Außer
der allgemeinen Buchführungspflichtbesteht für diese noch
die Verpflichtung zur Führung eines Lagerbvches nach amt¬
lich vorgeschriebenem Muster. Alle Aufzeichnungen, Bücher
und Eeschäftspapiere, die sich auf steuerpflichtige Lieferun¬
gen oder Leistungen beziehen, sind vom Schlüße des
Kalenderjahres ab, in dem die Steuer fällig geworden ist,
fünf Jahre lang aufzubewahren. Der Steuerpflichtige ist
verpflichtet, der Steuerstelle bezw. deren mit Ausweis ver¬
sehenen Beauftragten die zur Nachprüfung des Umsatzes
erforderlichen Auskünfte zu geben und auf Verlangen die
Bücher und Geschäftspapiere vorzul.egen, auch den Be¬
auftragten das Betreten der Geschäftsräume zu gestatten.
Die Beamten und Beauftragten der Steuerverwaltung
sind verpflichtet, über Einrichtungen Und Geschäftsverhält¬
nisse Verschwiegenheit zu beobachten und sich der Mit¬
teilung und Verwertung der Geschäfts- und Berufsge-
heimniffe zu enthalten. Verstöße hiergegen.unterliegen der
Bestrafung ntit Geldstrafe bis 3000 Jl  oder Gefängnis vis!
sechs Monaten. Bei nicht ausreichender Auskunft oder
Verweigerung kann die Steuerstelle'unter Zuziehung von
Sachverständigen den Amsatz schätzen. lieber das Ergeb¬
nis ist der Steuerpflichttge zu hören. Die Amfatzsteuer-
erklärung ist im Monat Januar des auf den Steuerab¬
schnitt folgenden Kalenderjahresabzugeben; bei Aufgabe
des Betriebes einen Monat nach besten Schließung. Be¬
läuft sich der Jahresumsatz auf nicht mehr als 3000 M,
so besteht eine Verpflichtung zur Anmeldung nicht. Der
Steuerstelle ist jedoch in Kieseln Falle einT die Nichtein-
rrichung begründende Mitteilung zu. machen. Betriebe,
welche Luxusgegenstände führen, müsten außerdem all¬
monatlich besondere Steuererklärungen abgeben. Die Ab¬
gabe der Steuererklärung kann von der Steuerstelle durch
Geldstrafe bis zu 150 M erzwungen werden. Die Geld¬
strafe kann so lange wiederholt'werden, bis der Steuer¬
pflichtige der Verpflichtung zur Abgabe der Erklärung nach-
f-kommen ist. Auf Antrag kann von der Steuerstelle dierist gegen Sicherheitsleistungverlängert werden. Steuer-
pflichsigen, welche ihre Erklärung nicht rechtzeitig abgeben,
kann ein Zuschlag bis zu 10 voni'Hundert der Steuer auf-
erlegt werden. Die Steuer ist binnen zwei Wochen nach
Zustellung des Steuerbescheids zu entrichten. Auf Antrag
ist die Zahlung — Luxussteuer ausgenommen— durch
in gleichen Halb- oder Vierteljahresteilen zulässig. Hat in
einem Jahre der Gesamtbetrag der Entgelte 200 000 M
überschritten, so sind für die auf das Kalenderjahr fällig
werdende Steuer vierteljährlich in den ersten zehn Tagen
der Monate April, Juli und Oktober Abschlagszahlungen
in Höhe je eines Drittels von 60 vom Hundert der für
das abgelaufene Jahr festgesetzten Steuer — auf volle
Mark nach unten abgerundet— unaufgefordert zu entrichten.
Die Anrechnung findet bei Festsetzung der Steuer für das
folgende Kalenderjahr statt. Der Anspruch auf Entrichtung,
der Steuer verjährt in fünf Jahren. Die Frist beginnt mit
Schluß des Jahres, in dem die Steuer fällig geworden
ist. Die Steuerpflichtigensind zur Anmeldung des Umsatzes
verpflichtet, auch wenn ihnen ein Fvrmukar nicht zugegangen
ist. Die Einziehung der Steuer erfolgt nötigenfalls imi
Zwangsdeitreibungsverfahren. Wer vorsätzlich die Umsatz¬
steuer hinterzieht oder einen ihm nicht gebührenden Steuer-;
vorteil erschleicht, wird mit einer Geldstrafe bis zum zwanzig-;
fachen Betrage der gefährdeten oder hinterzogenen Steuer
bestraft. Kann der Betrag der Steuer nicht festgestellt
werden, so tritt Geldstrafe von 100 bis 100 000 M ein.
Auch der Versuch ist strafbar.

^Arrr
Höchst, 4. Jchnuar. Rack langjährigem Leiden starb

-dich Dr. von Meister,  früher Direktor der Farbwerke
.Meister, Lucius u. Brüning, im Alter von 52 Jahren.
'Pr war ein Bruder des Regierungspräsidentenv. Meisterln Wiesbaden.

Aus Rheinhessen, 6. Jan. Die Meldung von einer
^Einwirkung der französischen Behörden auf die Äeinpreise
wird nunmehr als irrig bezeichnet.

Worins, 6. Jan. Die französische' Militärbehörde hat
hier folgende Strafen"erlassen: Ein Schüler erhielt wegen
Diebstahls einen Tag Gefängnis, ein Einwohner zwei Tage
Gefängnis, weil er zu verbotener Zeit auf der Straße war,
ein Taglöhner vier Tagg Gefängnis wegen Mißbrauchs
eines ihm nicht gehörenden Verkehrsscheines: zwei Frauen¬
zimmer und ein junger Bursche erhielten wegen nächtlichen
Umhertreibens- je fünfzehn Tage Gefängnis.

Aus der Pfalz, 6. Jan. In den Volksschulen in Landau
werden freie, unentgeltliche französische Lehrkurse abge-
halten. . . ; ■{

Stadtversrdneten -Persammlung.
Die Herren Stadtverordneten werden zu einer

Sitzung auf
Donnerstag, den 9. Januar 1919

nachm. .4 Uhr in das Rathaus ergebenst eingeladen.
Tsgesvrdnuna.

1. Neuwahl des Stadtverordneten-Borstehers, sowie des
Schriftführers und deren Stellvertreter.

2. Erhöhung einiger etatsmäßiger Vergütungen, sowie
TsuerungSzulogenan die Beamten.

3. Antrag des Magistrats in Aieverlahnslein um An- ;
vechnurrg der Kxlegsjahrc der Äommuualbeamten
als doppelte Dienstzeit zur Ruhegehalts- und
Witwen- urzd Waisenkasse.

4. Antrag des Verbands der Gemeindebeamten betr.
Pensionsfähigkeit der Teuerungszulagen.

5. Nötstavdsarbeiten.
l>. Festsetzung der Brenuholzpreife für hiesige Ein-

wohuer. ;
7. Gleichmäßige Verteilung der Einguartierungslasten.
8. Einberufung der Stadtverordneten ini Zeitranni

von mindestens4 Woche». - -
9. Bewilligung des städtischen Zuschusses zur Rcichs-

unterstützung sür die Familien aller Kriegsteil¬
nehmer bis Ende Dezember 1918 und Unterstützung
der ans dem Felde zurückgekehrten und in Not ge¬
ratenen Handwerker und Gewerbetreibenden hiesiger
Stadt . '

10. Eingabe der Einwohner der Liinburgerstraße um
Beseitigung der Straßenbäume vor der Turnhalle.

Idstein,  den 5. Januar 1919.
Der Stadtverordneten-Dorfteher Stellvertreter:

Scherer.

Der Herr Kommandant hat gestattet, daß die
hiesigen Einwohner die Straße nach Esch bis
Kilometer 2,5 an jedem Tag von 9 Uhr vor
mittags bis 4 Uhr nachmittags ohne besonderen
Ausweis; und nur mit der sür jeden Einwohner
gültigen Legitlmationskarte versehen, begehenkönnen.

Idstein, den 8. Januar l9l9.
Der Bürgermeister: L**dtt f u ft.

Verarbeitung von Gerste und Hafer zur
menschlichen Ernährung.

Antrag zur Verarbeilung voist solchem Getreide
!an» morgen Donnerstag, üorniittai&Ö’btS 10 llhr,,
ini Mthaus gestellt werden und zwar für die Zeit
voml . Februar bis 28. Februar 1919 mit je2 kg
pro' Kopf.

Die Mohlscheine für den abgelaufenen Monat
müssen sofort im Rathaus abgeholt werden. Die
Gerste kann von den Landwirten einzeln nach Heftiich
verbracht und daselbst wieder in Empfang genommen
werden. Die Hafermengen für HaferfloÄen werden
an einem noch zu bestimmenden Tag geschlossen zur
Mühle in Wehest verbracht und dort wieder ab-
geholt.

Idstein, den8 Januar 191Ö.
Der Magistrat:

Leichtfuß,  Bürgermeister.
Stadtkasse Idstein.

Der zweite Halbjahresteil der Besitzsteuer
für 1918 ist längstens bis zmn 10. Januar 1919
zu entrichten. Der Stadtrechner.

Ein Schneiderlehrling
gesucht. Gebr . Heilhecker, (

Herren- und Damenschneiders,
Niedernhausen Ts.

kräftiges Mädchen
ür landwirtschaftliche und häusliche Arbeit gesucht.

Brauerei Merz^

Deutsche demokratische Partei
Idstein.

Wir eröffnen in' d m Hause von Feix Wwe..
Obergasse2, von Donnerstag, den 9. Mts.
bis zum Tage der Wahl zur Nalionalveisaminlung
für unsere Mitglieher ein

Spr « eH; iin nuv.
Dasselbe ist geöffnet von5—7 Uhr nachmittags.

Dort wird Auskunft in allen Wahlangelegenheilen
erteilt. Die Mitgliederliste liegt auf und bitten
wir alle Gleichgesinnten sich recht zahlreich einzeich-
ncn zu wollen.

Der Vorstand.

Danksagung.
Für die herzliche Teilnahme bei dem

Heimgange unsrer lieben Entschlafenen
Mlhelmine Ieckelgeb.Scherf,
ganz besonders Herrn Pfarrer Maurer
für die trostreiche und liebevollen Worte,

| .̂ erm£d)rer Stoppler  für den Gesang
mit den Schulkinder, für die vielen Kranz-
und Blnmenspenden, sowie allen, die der
Berstor!emm das Gclttte zur letzien Ruhe¬
stätte gegeben, sagen innigsten Dank.

Heftrich, den 7. Januar 1919.
Dis trauernden Hinterbliebenen.

Icli habe mich als

praktischer Arzt
für WalsdoHF itad Umgebung

| niedergelassen.
Sprechstunden v%n 1—3 Uhr.

Dr. Roser.
Moreliermühle,

Walsdorf.

I dviilli
.iöllJlJi

Buchen- und Kiefern-

Brennholz
in Raummeter und im Zentner, kurzgeschsitten, zu
Tagespreisen abzstgcben.
_ Heinr. Kappus 3r.

Ein junger K n e di t sofort für dauernd
gesucht. Bürgermeister Roth,

Lenzhahn.

3-4 Zimmerwohnung
zu mieten gesucht.  Offert , an den Berl.d. Mt . Zig.

2- 3 Zimmerwohnung
für Eisenbahnbeamte» mit kl. Familie sofort
zu,mieten gestickt Näh im Perl der tdst. Ztg.

Einige Schafe
sind preiswert zn verkaufen.

Heinr. Kappus 3r,
Idstein.

Rohrskühle
werden zum Flechten angenommen bei

Wilhelm Uthe, Korbmacher,
Obergasse Nr. 7.

Mühen
aus eigenen Stoffen fertigt in kürzester Krist an.
Schirme werden zur Reparatur angenommen, ferner
empfehle neue Schirme zur Auswahl.

Peter Elfen, Mützenmacher,
Idstein,  Wiesbadenerstr. 4.

Gefunden 1 Kneifer.
Bürgermeisterei.

Todes -Anzeige.
Hiermit die traurige Nachricht, daß Merk liebe, gute Mutter, Großmutter,

Schwiegermutter, Schwester, Schwägerin!und Tante

Caroline Junior
geb. Barthel

heute Nacht, im 70. Lebensjahre, verschieden ist.
Idstein, Frankreich, Frankfurta. M.,-Niederrad, den 7. Januar 1919.

Die trauernden Hinterbliebenen.
Die Beerdigung findet Donnerstag,  nachmittags3 Uhr, statt.
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